
Folie 1 / Albertzard, 20. Oktober 2011

Umsetzung der neuen 
Gefahrgutbeauftragten-
verordnung
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Ziel der Neufassung der GbV

Entbürokratisierung und Vereinfachung für die Wirtschaft

− Hierzu sollen 

alle über die internationalen Vorgaben hinausgehenden 
Anforderungen gestrichen 

und die Durchführung von Schulung und Prüfung 
weitgehend dem Satzungsrecht der IHKn unterworfen 
werden
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Wesentliche Neuerungen in der GbV (1)

Definition des Geltungsbereiches (§ 1 neu / § 1 alt)
− Wegfall der Schulungen für den Verkehrsträger „Luft“
− Aber: Beibehaltung der nationalen Besonderheit 

„Gefahrgutbeauftragter Seeverkehr“

Wegfall der Begriffsbestimmungen ( § 1a alt)

Wegfall der Regelungen über „beauftragte Personen“ und 
„sonstige verantwortliche Personen“ (§ 1a Nr. 4 und 5, § 6 
alt)
− Aber: Diese Schulungspflichten ergeben sich weiterhin aus 

ADR/RID/ADN/IMDG-Code,  GGVSEB und GGVSee
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Wesentliche Neuerungen in der GbV (2)

Zusammenfassung der Aufgaben und Pflichten des Gb
(§§ 1c und 1d, Anlage 1 alt / § 8 neu)

Zusammenfassung und deutlichere Formulierungen bei den 
Befreiungen 
(§ 1b alt / § 2 Nr. 1 neu)

Wegfall der auf Gefahrgutklassen bezogenen Schulungen
(§ 3 Abs. 5 alt)
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Wesentliche Neuerungen in der GbV (3)

Neuordnung der Schulungsanforderungen
(§§ 3 und 4 alt / § 5 neu) 

− mit Ausnahmemöglichkeit für Schulungen und 
Prüfungen in Englisch 
(§ 5 Abs. 3 neu, § 6 Abs. 3 neu)

Wegfall der POGb (§ 5 Abs. 2 alt)

Zuständigkeiten (§ 7 neu)
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Wesentliche Neuerungen in der GbV (4)

Ausweitung und Neustrukturierung der 
Ordnungswidrigkeiten 
( § 7a alt / § 10 neu)

− (nach Unternehmer, Schulungsveranstalter, 
Gefahrgutbeauftragter)

Übergangsfrist (§ 13 neu)
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Klare Zuständigkeit der IHKn für: 

die Erteilung der Schulungsnachweise

die Anerkennung und Überwachung der Schulungen

die Erteilung von Ausnahmen (für englischsprachige 
Schulungen und Prüfungen)

die Durchführung der Prüfungen

die Umschreibung von Schulungsnachweisen 
(z. B. Schulungsnachweise der Bundeswehr)

die Regelung der Einzelheiten durch Satzung
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Änderung des Schulungs- und 
Prüfungssystems (1) 

Schulung (alt): 

Allgemeiner Teil mit 10 Unterrichtseinheiten 
(zu je 45 Minuten)

und

einer oder mehrere besondere verkehrsträgerspezifische Teile
− 1. Verkehrsträger mit 20 Unterrichtseinheiten, 
− jeder weitere Verkehrsträger 10 Unterrichtseinheiten

Beschränkung auf einzelne Gefahrgutklassen möglich



Folie 11 / Albertzard, 20. Oktober 2011

Änderung des Schulungs- und 
Prüfungssystems (2) 
Prüfungen (alt): 

Prüfungsarten

− Grundprüfung (immer mit „Allgemeinem Teil)

− Ergänzungsprüfung oder Quereinsteigerprüfung (Grundprüfung 
ohne „Allgemeinen Teil“ innerhalb von sechs Monaten nach 
Bestehen einer Grundprüfung mit „Allgemeinem Teil“

− Fortbildungsprüfung

Beschränkung auf einzelne Gefahrgutklassen möglich

Nur drei Verkehrsträger je Prüfung möglich
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Änderung des Schulungs- und 
Prüfungssystems (3) 

Schulungen (neu): 

Kein „Allgemeiner Teil“ mehr

Zeitansatz für den 1. Verkehrsträger 22,5 Stunden (= 30 UE)

Zeitansatz für jeden weiteren Verkehrsträger 7,5 Stunden 
(=10 UE = 1 Tag)

Keine Beschränkung auf einzelne Gefahrgutklassen möglich



Folie 13 / Albertzard, 20. Oktober 2011

Änderung des Schulungs- und 
Prüfungssystems (4) 

Prüfungen (neu): 

Prüfungsarten

− Grundprüfung (nach Schulung die 22,5 Stunden = 30 UE 
umfasste)

− Ergänzungsprüfung (nach Schulung die 7,5 Stunden =10 
UE = 1 Tag umfasste)

− Verlängerungsprüfung
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Änderung des Schulungs- und 
Prüfungssystems (5) 

Prüfungen (neu): 

Alle Verkehrsträger in einer Prüfung möglich

Verlängerter Zeitansatz (100 bzw. 50 statt bislang 90 bzw. 45 
Minuten)

Nach Schulung/Prüfung eines weiteren Verkehrsträgers wird 
der Schulungsnachweis erweitert. Dabei bleibt die 
ursprüngliche Geltungsdauer erhalten.

Fragenfundus wurde geändert und ist veröffentlicht. 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Diplom-Wirtschaftsingenieur Jörg Albertzard 
Referent im Geschäftsbereich 
Standortpolitik, Häfen, Verkehr 

Handelskammer Bremen
Am Markt 13

28195 Bremen

Tel. 0421 / 36 37 - 275
Fax 0421 / 36 37 - 274

albertzard (at) handelskammer-bremen.de
http://www.handelskammer-bremen.de


